
Drucksache 19 / 10 056
Schriftliche Anfrage

19. Wahlperiode

Schriftliche Anfrage

des Abgeordneten Frank-Christian Hansel (AfD)

vom 10. November 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 11. November 2021)

zum Thema:
Fachkräftemangel in der Pflege

und Antwort vom 30. November 2021 (Eingang beim Abgeordnetenhaus am 02. Dez. 2021)



 

Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung 
 
 
 
 
Herrn Abgeordneten Frank-Christian Hansel (AfD) 

über 

den Präsidenten des Abgeordnetenhauses von Berlin 

über Senatskanzlei - G Sen - 

 
 
 
A n t w o r t  
auf die Schriftliche Anfrage Nr. 19/10056  
vom 10. November 2021 
über Fachkräftemangel in der Pflege 
________________________________________________________________________ 
 
Im Namen des Senats von Berlin beantworte ich Ihre Schriftliche Anfrage wie folgt: 
 
Vorbemerkung des Abgeordneten: 

Der Personalmangel in der Pflege ist mit weitem Abstand das drängendste Problem, das wir als Gesellschaft haben. 

Angesichts der demografischen Entwicklung in Deutschland kann der Personalmangel bestenfalls mittelfristig 

abgemildert werden.  

 
1.Wie viele Pflege(fach)kräfte fehlen derzeit in Berlin? Nach Kenntnis des Senats, wie viele Stellen sind derzeit 
in Berlin nach Einrichtungsarten unbesetzt? 
2.Wie hat sich nach Kenntnis des Senats die Anzahl der Pflegekräfte in Berlin entwickelt, die infolge der 
Corona-Pandemie ihre Tätigkeit aufgegeben haben? 

 
Zu 1. und 2.:  
 
Hierzu liegen dem Senat keine Zahlen vor. In der Antwort zu 4. wird jedoch der Bedarf be-
schrieben, der in den kommenden Jahren gedeckt werden muss. 
 
 
3.Wie viele Pflegekräfte (alle Pflegeberufe) werden nach Kenntnis des Senats in Berlin in den nächsten fünf 
Jahren in Rente gehen? 

 
Zu 3.: Zum Renteneintritt der Pflegekräfte im Land Berlin in den nächsten fünf Jahren, liegen 
dem Senat mit dem Stichtag 15.12. 2019 folgende Zahlen des Statistischen Bundesamts 
vor:  
 
Personal in Pflege- und Betreuungsdiensten nach Altersgruppen: 
55-60 Jahre: 3412 
60-65 Jahre: 2205 
Über 65 Jahre: 990 
 
Personal in Pflegeheimen nach Altersgruppen: 
55-60 Jahre: 3667 
60-65 Jahre: 2415 
Über 65 Jahre: 776 
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Im Krankenhausbereich werden in den landeseigenen Krankenhäusern, wie bereits in der 
vorangegangenen Anfrage (S-19/10018) detailliert beantwortet, in den nächsten fünf Jahren 
insgesamt 95 Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen in Rente gehen. 
 
 
4. Wie viele Pflegekräfte (alle Pflegeberufe) werden nach Kenntnis des Senats bis 2030 – bei einer Fortsetzung 
der derzeitigen demografischen Entwicklung – gebraucht? Bitte berücksichtigen Sie in Ihrer Antwort auch die 
Entwicklungen des Pflegepersonalschlüssels. 
 

Zu 4.:  
 
Aus dem von der Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleichstellung in Auftrag 
gegebene SÖSTRA-Bericht ergibt sich im Ergebnis der gesamten Berechnungen zweier 
Szenarien ein Bedarf an Pflegefachkräften (= Gesundheits-, (Kinder-)Krankenpflege- und 
Altenpflegefachkraft) für die Jahre 2019 bis 2025 zwischen ca. 26.500 und 36.000 Perso-
nen. 
 
Daneben ergibt sich ein Bedarf an qualifizierten Pflegehilfskräften (= Gesundheits- und 
Krankenpflegehelfer/Altenpflegehelfer) für die Jahre 2019 bis 2025 zwischen ca. 19.500 und 
24.500 Personen. 
 
Der untere Rahmen der Bedarfsprognose ist das Ergebnis einer Berechnung anhand des 
aktuellen Status Quo, während der obere Rahmen der Bedarfsprognose vor allem politische 
Entscheidungen berücksichtigt. 
 
Bei der Status-Quo-Berechnung wurde die Bevölkerungsentwicklung und die daraus abge-
leitete Anzahl an Pflegebedürftigen zugrunde gelegt sowie die bestehenden Versorgungs- 
und Beschäftigtenstrukturen, die Altersstruktur der Beschäftigten, die Ausbildungszahlen 
und die Betreuungsrelationen berücksichtigt. Daraus lassen sich insbesondere auch die 
konkreten rentenbedingten Mehrbedarfe ableiten, die zu großen Teilen durch die Ausbil-
dung neuer Pflegekräfte abgedeckt werden können. 
 
Bei dem dynamischen Szenario wurden vor allem die Auswirkungen durch die Fachkraft-
quote, die Steigerung demenzieller Erkrankungen, Bedarfe aus der Arbeitsnehmerüberlas-
sung, Auswirkungen aus den Personalbelastungszahlen, dem Pflegestärkungsgesetz II be-
rücksichtigt. Zudem wurde berücksichtigt, dass sich das neue Personalbemessungsverfah-
ren auf die Mehrbedarfe auswirken wird. 
 
Dabei ist zu betonen, dass es sich um eine grobe Schätzung handelt, die von Annahmen 
geleitet wird, die veränderungsanfällig sind und sich im Fluss der pflegepolitischen Dynamik 
ändern werden. 
 
Nach dem Gutachten von Prof. Dr. Heinz Rothgang zur Personalbemessung in der Lang-
zeitpflege im Zusammenhang mit dem zu entwickelnden Personalbemessungsverfahren, 
liegt der Personalmehrbedarf bei 3,5 Prozent, bei den Pflegeassistenzkräften bei 69 Pro-
zent. 
 
 
5. Wie haben sich die Teilzeitquoten in der Pflege in den letzten fünf Jahren in Berlin entwickelt? Bitte Angaben 
jährlich und falls möglich einrichtungsspezifisch darstellen (z. B. für den Krankenhausbereich, in den Alten- 
und Pflegeheimen, in der ambulanten Pflege). 
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Zu 5.:  
 
Dem Senat liegen vom Bundesamt für Statistik zu den Beschäftigungsverhältnissen im sta-
tionären und ambulanten Pflegebereich im Land Berlin in Voll- und Teilzeit, folgende Zahlen 
vor:  
 

 
 
Die Teilzeitquote von Pflegekräften im Krankenhaus lag laut dem Deutschen Krankenhaus 
Institut (DKI) in den Berliner Stichprobenkrankenhäusern im Jahr 2017 bei 49 %. 
 
 
6. Inwiefern konnte bisher zusätzliches Pflegepersonal gewonnen werden  
a. durch die Rekrutierung der „stillen Reserve“ von nicht mehr in der Pflege berufstätigen Pflegekräften 
und  
b. durch die Akquise ausländischer Pflegekräfte? 
 
Bitte um jährliche Angaben sowie getrennt für die Buchstaben a und b darstellen. 

 
Zu 6a.:  
 
Hierzu liegen dem Senat keine statistischen Daten vor. 
 
Zu 6b.:  
 
Da die Einrichtungen bezüglich der Personaleinsatzplanung hinsichtlich des jeweiligen Ver-
sorgungsauftrags in der Eigenverantwortung stehen und nicht verpflichtet sind hierzu Anga-
ben zu machen, liegen der Senatsverwaltung ausschließlich Zahlen bezüglich der statisti-
schen Erhebung der Antragsstellung beim Landesamtes für Gesundheit und Soziales vor. 
Folgende Zahlen liegen somit für die antragsstärkste Gruppe der nichtakademischen Berufe 
bei ausländischen Fachkräften im Beruf der Gesundheits- und Krankenpfleger/-innen vor: 
 

Jahr Anerkennungsanträge Feststellungsbescheide 
zur 
Gleichwertigkeitsprüfung 

Erteilte Erlaubnisse 
zum Führen der 
Berufsbezeichnung 

2018 618 357 282 

2019 552 275 267 

2020 435 396 234 
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Weitere Zahlen, insbesondere hinsichtlich der Akquise von ausländischen Fachkräften, die 
ohne Anerkennung von Ausbildungsabschlüssen direkt in den Betrieben ausgebildet wer-
den, liegen dem Senat nicht vor.  
 
 
7. Welche Programme/Initiativen zur Pflege(fach)kräftegewinnung gibt es zurzeit in Berlin und wer sind die 
Initiatoren beziehungsweise die Träger dieser Initiativen? Inwiefern und von welchen Bundesprogrammen zur 
Fachkräftesicherung (in der Pflege) konnte auch Berlin profitieren?  
 

In Berlin gibt es gefördert durch die Senatsverwaltung für Gesundheit, Pflege und Gleich-
stellung, das Projekt „Fachkräftesicherung in der Pflege“, welches durch ArbeitGestalten 
Beratungsgesellschaft mbH umgesetzt wird. Das Projekt initiiert und fördert die Vernetzung 
und den Transfer in der Berliner Pflegebranche. Mit seinen Veranstaltungen und Publikati-
onen trägt es zur Stabilisierung der Arbeitskräftesituation in der Pflege bei.  
 
Zudem wurden im Rahmen einer Ausbildungsoffensive Pflege mehrere Vorhaben, die sich 
mit der Steigerung der Ausbildungszahlen, dem Image der Pflege, Refinanzierung und 
Schulabschlussprogrammen befassen, angestoßen, jedoch musste die Weiterentwicklung 
einiger Maßnahmen aufgrund der pandemischen Lage pausieren. 
 
Auf Bundesebene profitiert Berlin von den Ergebnissen der Konzertierten Aktion Pflege 
(KAP), deren zentrale Ziele bessere Arbeits- und Ausbildungsbedingungen in der Pflege 
und eine höhere Entlohnung der Pflegekräfte sind. 
 

 
Berlin, den 30. November 2021 
 
 

In Vertretung 
Martin Matz 
Senatsverwaltung für Gesundheit, 
Pflege und Gleichstellung 


